
Einzelplan 

Aufgabenbereich 301 - Verkehr und Mobilitätswende

RZ Betriebsaugaben Straße, sonstige Ing. Bauwerke Fachämter MR ( konsumtiv )

Ergebnis Zuweisung Zuweisung VE
2021 2022 2023/2024 2023/2024

in Tsd € in Tsd € in Tsd € in Tsd. €

3-22403010-100010.01 öffentl. Straßen und Wege - Unterhaltung
3-22403010-100010.02 Brücken, Tunnel u sonst Bauwerke
3-22403010-100010.03 Bewirtschaftung Betriebsplatz Rahlau 75
3-22403010-100010.04 öffentl. Straßen & Wege - Instandsetzung
3-22403010-100010.05 Vermietung Verpachtung VV Tiefbau Straße
3-22403010-100010.06 Förderung Barrierefreiheit
3-22403010-100010.07 Förderung Fußverkehr
3-22403010-100010.08 Förderung Radverkehr
3-22403010-100010.09 Unterhaltung Straßenbegleitgrün
3-22403010-100010.10 Allg. Erschließungen
3-22403010-100010.11 Erhaltungsmanagement Straßen (EMS)

3-22403010-100010.12 IS Rahlau 75
3-22403010-100010.13 IS Lottbeker Weg 157
3-22403010-100010.14 IS Anderheitsallee 11
3-22403010-100010.20 RZ Betriebsausgaben Straßen - Planungselement

3-22403010-100010 RZ Betriebsausgaben Straßen ab 2019 6.920       6.384       6.392       6.384       

Anmerkung:

Bezirksamt 2021/2022 2023/2024*
% 15,0         15,0         
Tsd. €   4.200       4.205       
% 14,7         14,7         
Tsd. €   4.116       4.121       
% 11,7         11,7         
Tsd. €   3.276       3.280       
% 12,5         12,5         
Tsd. €   3.500       3.505       
% 22,8         22,8         
Tsd. €   6.384       6.392       
% 12,1         12,1         
Tsd. €   3.388       3.392       
% 11,2         11,2         
Tsd. €   3.136       3.140       
% 100,0       100,0       
Tsd. €   28.000     28.035     

7.1 - Behörde für Verkehr und Mobilitätswende  (BVM)

Die konsumtiven bezirklichen Zuweisungen Straßenwesen dienen im Wesentlichen der Unterhaltung und dem Betrieb der
öffentlichen Straßen und Wege sowie der Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerke in der Zuständigkeit der Bezirke mit dem Ziel,
Zustand, Substanz und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu erhalten. Nebenflächen, Verkehrszeichen,
Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände sind hier u.a. einbezogen. Des Weiteren werden die konsumtiven Anteile von
investiven Straßenbauprojekten der Bezirke aus dieser Zuweisung finanziert. Um einen effizienten und flexiblen Mitteleinsatz im
Rahmen der Straßenunterhaltung, einschließlich Straßenbegleitgrün und Erschließungskosten, zu gewährleisten, werden den
Bezirken die Ermächtigungen seit 2019 in einer konsumtiven Rahmenzuweisung zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung
gestellt. Zusammengefasst wurden die
- RZ Betriebsausgaben öffentl. Straßen, Brücken, Tunnel und sonstige Ing. Bauwerke
- RZ Straßenbegleitgrün
- ZZ Förderung Radverkehr
- RZ Aufwand Allgemeine Erschließung 
- ZZ Erhaltungsmanagement Straßen (EMS)

Maßnahmen-Nummer Maßnahmen-Bezeichnung

6.920       6.384       6.392       6.384       

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen vorrangig dazu, für mehrjährige Planungs- und Unterhaltungsleistungen durch Dritte 
entsprechend langfristige Verträge schließen zu können. Die Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen mit Kostenwirksamkeit 
in Folgejahren dient der Flexibilität, bei eventuellen zeitlichen Verschiebungen situationsgerecht sowohl in 2023 als auch in 2024 
Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre eingehen zu können.

Verteilerschlüssel für die Zuweisung

Mitte

* Gem. Drs. 22/10295 wird die konsumtive Rahmenzuweisung für die Jahre 2023 und 2024 um jeweils 
  35 Tsd.€ ( M: 5 Tsd.€, A: 5 Tsd.€, E: 4 Tsd.€, N: 5 Tsd.€, W: 8 Tsd.€, B: 4 Tsd.€, H: 4 Tsd.€ ) erhöht.
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